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kann z. B. im umschlossenen Räumen eine gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre bilden. Das im Elektrolyt enthaltene Lithiumhexafluorophos-
phat (LiPF6) ist sehr wasserempfindlich und reagiert mit der Luftfeuchtig-
keit unter Bildung von Fluorwasserstoff (HF, Flusssäure) und Phosphorsäure 
(H3PO4). Der „Nebel“ ist daher als entzündbar, giftig und ätzend anzuse-
hen. Er kann auf der Hautoberfläche zu Verätzungen führen. 

Bisher bekannte und nachgewiesene Bestandteile des „Nebels“ sind 
neben den üblichen Brandgasen u. a.:
• Graphit
• Wasserstoff
• Ethylencarbonat, Dimethylcarbonat
• Lithiumhexafluorophosphat 
• Schwermetalle, z. B. Kobalt, Nickel, Mangan
• Fluorwasserstoff
• Phosphorsäure
• Phosphorwasserstoffverbindungen, z. B. Phosphin

Personengefährdung durch freiwerdende Gefahrstoffe und wegfliegen-
de Splitter! Nicht nur die freiwerdenden Gefahrstoffe können bei einem 
 Lithium-Ionen-Batteriebrand die anwesenden Personen gefährden. 
 
Darüber hinaus ist z. B. auch mit Splitterwirkung durch evtl. umherflie-
gende Teile sowie mit Hitze- und Flammeneinwirkung durch Sekundär-
brände, Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre und 
elektrischen Gefährdungen zu rechnen.
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6.2 Erkennung eines Lithium-Ionen-Batteriebrandes

Bei einem Lithium-Ionen-Batteriebrand werden Rauchgase und große 
 Wärmemengen freigesetzt. Es kommt zu einem schnellen Brandverlauf. 
Zur Branderkennung können verschiedene Brandmelder verwendet werden.

Bei der Auswahl der Brandmeldern sind die üblichen Punkte, wie in der 
 folgenden Grafik dargestellt, idealerweise in Zusammenarbeit mit einem 
Brandschutzfachbetrieb, zu berücksichtigen.

Folgende Brandmelderarten können z. B. verwendet werden:
• optische Rauchmelder
• Wärmemelder
• Multisensormelder
• Handfeuermelder
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Abb. 16 Auswahl von Brandmeldern
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Des Weiteren werden Brandfrüherkennungssysteme entwickelt oder bereits 
auf dem Markt angeboten. Es sollte auf einen anerkannten Funktionsnach-
weis einer Prüfstelle geachtet werden. Ausführliche Informationen zur Brand-
erkennung sind in der DGUV Information 205-001 „Betrieblicher Brandschutz 
in der Praxis“ im Kapitel 8 „Technischer Brandschutz“ beschrieben.

Es wird empfohlen, aufgrund der schnellen und heftigen Brandausbreitung 
bei einem Lithium-Ionen-Batteriebrand – abhängig von Unternehmensgröße, 
Brandschutzkonzept und Versicherungsbedingungen – die Branderken-
nung und Brandbekämpfung sowie die Alarmierung der Beschäftigten über 
eine Brandmeldeanlage (BMA) durchzuführen.
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Abb. 17 Schematische Darstellung der Funktion einer Brandmeldeanlage
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6.3 Brandbekämpfung einer Lithium-Ionen-Batterie/-Zelle 

Eine Lithium-Ionen-Batterie/-Zelle beinhaltet alles, was für einen Brand 
benötigt wird. Da die Lithium-Ionen-Zelle sicher eingehaust ist, kann 
der Brand ggf. nicht gelöscht werden. Das Gehäuse verhindert, dass das 
 Löschmittel den Zellbrand erreicht.

Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF bund) 
und der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) haben eine Schrift „Risikoein-
s chätzung Lithium-Ionen Speichermedien“ veröffentlicht, nach der ins-
besondere folgende Aspekte bei der Brandrisikoanalyse zu beachten sind:
• hohe Energiedichte, teils mit chemisch gebundenem Sauerstoff
• thermisches Durchgehen („Thermal Runaway“), welche eine rasche 

Brandausbreitung mit hoher Energiefreisetzung und starker Rauch-
entwicklung zur Folge hat

• elektrischer Strom an Anlageteilen

Zur Brandbekämpfung von LIB dürfen nur Löschmittel mit einem hohen Kühl-
effekt, d. h. Wasser, gegebenenfalls mit Löschmittelzusätzen, verwendet wer-
den (siehe gemeinsame Veröffentlichung des bvfa – Bundesverband Tech-
nischer Brandschutz. e. V. mit dem Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ 
des Fachbereichs „Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz“ der DGUV, 
Juni 2020: „Sicherheitshinweise zum Löschen von Lithium-Ionen-Batterien“).

Wasser wird als Löschmittel zur Verhinderung einer raschen Brand- und 
Rauchausbreitung empfohlen. Ziel ist die längerfristige Kühlung der LIB, 
um das thermische Durchgehen („Thermal Runaway“) weiterer Zellen zu 
 verhindern. Wasser kann mit Feuerlöscheinrichtungen wie zum Beispiel 
Feuer löschern, Wandhydranten u. a. eingesetzt werden.

Brandschutzmaßnahmen

38



Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Löschmaßnahmen mittels Feuer-
löscher allerdings im Hinblick auf den Personenschutz von Beschäftigten 
(inklusive Brandschutzhelfern) durch die bereits beschriebenen Gefähr-
dungen als äußerst kritisch anzusehen. Beim Einsatz von zurzeit umwor-
benen Lithium-Ionen-Feuerlöschern, die zur (Entstehungs-) Brandbekämp-
fung geeignet sein sollen, ist eine Eigengefährdung nicht auszuschließen. 
 Weiterführende Informationen sind der gemeinsamen Schrift „Sicherheits-
hinweise zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus“ von bvfa und DGUV (siehe 
Kapitel 7 „Literatur“) zu entnehmen.

Am Markt werden unterschiedliche Löschmittel zur Brandbekämpfung 
 angeboten. Die Wirksamkeit wird aber in Fachkreisen unterschiedlich 
 bewertet. Einen Prüfgrundsatz für den Löschwirksamkeitsnachweis gibt 
es bisher nicht.

6.4 Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung der Brandausbreitung 

Gebäude sind nach der entsprechenden Landesbauordnung (LBO) oder der 
Industriebaurichtlinie zu errichten. In § 14 der Musterbauordnung (MBO) 
wird gefordert, bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern 
und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Aus-
breitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei 
einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Lösch-
arbeiten möglich sind. Gleichlautende oder sinngemäße Formulierungen 
sind in jeder Landesbauordnung zu finden und damit in ganz Deutschland 
gesetzlich vorgeschrieben.

Die baulichen Maßnahmen sind den betrieblichen Anforderungen entspre-
chend zu planen und umzusetzen. Diese baulichen Maßnahmen sind bei 
bestehenden Bauwerken für die Nutzung von LIB in den unterschiedlichen 
Lebenszyklen durch die Unternehmen mit der für den Brandschutz zustän-
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digen Behörde (Bau-, Brandschutzbehörde etc.) und dem Sachversicherer 
abzustimmen.

Mögliche Maßnahmen sind beispielsweise:
• Aufbewahrungsmenge durch die Aufteilung in mehrere Brandabschnitte 

begrenzen
• Bereiche für das Laden von LIB festlegen
• Tätigkeitsbereiche mit Lithium-Ionen-Batterien wie Entwicklung, 

 Verwendung, Anwendung, Produktion, Tausch der LIB etc. festlegen und 
räumlich begrenzen

• Neubau oder Umbau eines Gebäudes
• Vorgaben des Sachversicherers beachten
• …

Folgende Empfehlung kann gegeben werden:
LIB, die sich in einem kritischen Zustand befinden, sind so zu separie-
ren, dass eine Brandausbreitung nicht möglich ist. Die entstehenden 
Elektrolytdämpfe bzw. Brandrauche müssen so abgeführt werden, dass 
der Personenschutz sichergestellt ist und Schäden an Gebäude, Be-
triebsmitteln und Produkten vermieden werden.

6.5 Brandschutzmaßnahmen bei der Lagerung 

Bei der Lagerung von LIB sind der Ladezustand und die Lagertemperatur 
zu berücksichtigen. Die LIB sind entsprechend der Herstellerangaben zu 
lagern. LIB altern am wenigsten, wenn der Ladezustand im Bereich von 40 
und 60 % liegt, sie kühl (0 – 45°C), aber frostfrei sowie unbedingt trocken 
gelagert werden. Bei längerer Lagerung müssen von Zeit zu Zeit der Ladezu-
stand kontrolliert und die LIB zur Vermeidung der Tiefentladung ggf. wieder 
aufgeladen werden. 
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Hinweis: 
LIB gelten gemäß TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen 
Behältern“ als mögliche Zündquelle. Daher ist eine Zusammenlagerung mit 
Gefahrstoffen und brennbaren Stoffen zu vermeiden. 

Zur Reduzierung von Gefährdungen kann eine getrennte Lagerung inner-
halb eines Lagerabschnittes oder eine Separatlagerung in einem separaten 
Raum/Bereich mit feuerbeständigem Raumabschluss und feuerhemmen-
den, rauchdichten und selbstschließenden Abschlüssen erforderlich sein.

Beschädigte LIB müssen in säurefesten Auffangeinrichtungen getrennt von 
anderen brennbaren Materialien gelagert werden. Sie sind umgehend fach-
gerecht entsprechend den Herstelleranweisungen zu entsorgen!

Allgemein gilt bei der Lagerung von LIB:
• auf nichtbrennbarem Untergrund lagern
• Abstand zu Brandlasten halten
• Besteht bei der Lagerung, wie z. B. in Sammelbehältern, die Möglichkeit 

eines gegenseitigen Kurzschlusses, müssen die Pole isoliert werden z. B. 
mit Klebeband.

• Größere Mengen bzw. leistungsstarke LIB müssen in sicherem Abstand 
zu brennbaren Materialien gelagert werden. Bei der Lagerung innerhalb 
von Gebäuden sollte ein Freistreifen von 2,5m zu anderen Gütern einge-
halten werden oder die LIB in einem brandschutztechnisch abgetrennten 
Bereich (z. B. Sicherheitsschrank, Container) gelagert werden! 

• Sollen LIB in einer Arbeitsstätte in größerem Umfang gelagert oder an-
derweitig mit ihnen umgegangen werden, ist rechtzeitig vorher zu prüfen, 
inwieweit eine Genehmigung der zuständigen Baugenehmigungsbe-
hörde oder Brandschutzdienststelle notwendig ist. Der zuständige 
 Sachversicherer sollte ebenfalls kontaktiert und in Kenntnis gesetzt 
 werden. Eine Brandmeldeanlage ist zu empfehlen. 

• Werden in Arbeitsbereichen regelmäßig größere Mengen von LIB (mehr 
als im Haushalt üblich) bereitgestellt, für den Versand vorbereitet, repa-
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riert, geprüft oder ähnliches, gelten diese Bereiche als Arbeitsstätten mit 
erhöhter Brandgefährdung im Sinne der Technischen Regel für Arbeits-
stätten (ASR) „Maßnahmen gegen Brände“, ASR A2.2. Das Unternehmen 
hat daher neben der Grundausstattung mit geeigneten Feuerlöschein-
richtungen zusätzliche betriebs- und tätigkeitsspezifische Brandschutz-
maßnahmen zu ergreifen. Dies können z. B. sein: 

 – Ausstattung des Bereichs mit einer Brandmeldeanlage,
 – Ausstattung des Bereichs mit einer geeigneten ortsfesten Brandbe-

kämpfungsanlage, wie z. B. einer Sprinkleranlage, 
 – Maßnahmen, die nach der Technischen Regel für Gefahrstoffe 

TRGS 800 „Brandschutzmaßnahmen“ für Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen nötig sind.

• Für Lagerschränke zur Lagerung von LIB gibt es einen Prüfgrundsatz, aber 
keine Norm. Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Schränke ist 
 dadurch noch nicht möglich.

Hinweis: 
Der Umgang mit oder die Lagerung von LIB verlangt in der Regel maßge
schneiderte Lösungen, die gezielt auf das jeweilige  Anwendungsszenario 
abgestimmt werden müssen. Wir empfehlen Ihnen an dieser Stelle die früh
zeitige Kontaktaufnahme und die Einbindung Ihres zuständigen Sachver
sicherers sowie bei baulichen Maßnahmen und/oder Nutzungsänderungen 
die frühzeitige Einbindung der örtlich zuständigen Brandschutzdienststelle. 
 
Besondere Schutzmaßnahmen müssen bei LIB  getroffen werden, die sich in 
einem kritischen Zustand befinden.
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6.6 Präventive Maßnahmen bei der Lagerung kritischer  LIB 

LIB im kritischen Zustand sind in einem speziellen Quarantäne-Bereich 
 (sicherer Ort) zu lagern. Zusätzliche Maßnahmen zur Verhinderung der 
Brandausbreitung und zur Vermeidung von Folgeschäden:
• Brandmeldeanlage
• Wasserlöschanlage
• Löschwasserrückhaltung
• Entrauchungsanlage (RWA)
• Umwelt- und Nachbarschaftsgefährdungen beachten!

Empfehlungen für Sammelstellen von LIB: 
• Nicht mehr verwendete Batterien, dazu gehören auch LIB, gehören nicht 

in den Hausmüll, sondern müssen fachgerecht entsorgt werden. Die 
Entsorgung ist zum Beispiel über den Fachhandel oder über Wertstoff-
Sammelstellen möglich.

• Da LIB mögliche Zündquellen sind und eine Brandgefährdung durch 
einen Kurzschluss besteht, sind die Pole zu isolieren. Dazu sind die Pole 
abzukleben, mit Polkappen zu sichern oder die Batterien einzeln zu ver-
packen.  
Bei der gemischten Batteriesammlung ist es nach Gefahrgutrecht zu-
lässig, die Pole nicht abzukleben, da von unter 2 % Li-Anteil aus-
gegangen wird. 

• Altbatteriesammelstellen nicht unbeobachtet lassen. Am sinnvollsten ist 
es, die Batterien von den Kunden entgegenzunehmen und durch Mit-
arbeitende wie oben beschrieben fachgerecht zu sammeln. Aufgeblähte 
LIB sollten in separaten Quarantäneboxen gesammelt werden. 

• Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Gefäßen aus nichtlei-
tendem Material, gefüllt mit ausreichend Wasser oder mit Vermiculit, 
um defekte Batterien, Akkus, etc. zu sammeln. Hier ist aber auch auf das 
Abkleben der Pole und die Entstehung von Brandrauchen zu achten. 

• Die Sammelgefäße dürfen nicht in Fluchtwegen und in der Nähe von 
brennbaren Materialien aufgestellt werden. 
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Sammelbehälter mit Zulassung durch die Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM-Zulassung) sind nur für den Transport mit spe-
ziellen Fahrzeugen zugelassen. Die Behälter sind mit einem Gasmanage-
ment ausgestattet. Bei einem Brand werden die entstehenden Brandgase 
und Rauche über eine Druckentlastungsklappe in die Umgebung freigesetzt.

6.7 Brandschadensanierung

Ein Bereich, in dem es gebrannt hat, gilt gemäß TRGS 524 „Schutzmaß-
nahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen“ als kontaminierter 
Bereich. Es ist für die Brandschadensanierung zu ermitteln, welche Schad-
stoffe durch den Brand entstanden sind. Entsprechend der vorhandenen 
Schadstoffe sind dann Gefahrenbereiche (GB) von GB 0 bis GB 3 festzule-
gen. Da bei einem Brand von LIB krebserzeugende Gefahrstoffe entstehen, 
handelt es sich um den Gefahrenbereich GB 3 mit besonders kritischen 
Brandfolgeprodukten. Es ist auch zu berücksichtigen, dass ein Brand in 
einer LIB erneut aufflammen kann. In einem Arbeits- und Sicherheitsplan 
sind die zu treffenden Maßnahmen für die Brandschadensanierung festzu-
legen. Für die Bewertung und die zu  verfassende Gefährdungsbeurteilung 
müssen fachkundige Personen herangezogen werden, die auch bei der 
Brandschadensanierung dauerhaft vor Ort als Ansprechperson zur Verfü-
gung stehen.

Es empfiehlt sich für Unternehmen, die Brandschadensanierung durch 
einen Fachbetrieb mit den notwendigen Kenntnissen und Materialien 
durchführen zu lassen. 
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Ausführliche Informationen zur Brandschadensanierung sind in den 
 folgenden Schriften zu finden:
• DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
• TRGS 524 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten 

 Bereichen“
• DGUV Regel 101-004 „Kontaminierte Bereiche“
• VdS 2357 „Richtlinien zur Brandschadensanierung“
• Baustein C 318 „Brandschadensanierung“ der Berufsgenossenschaft 

der Bauwirtschaft (BG BAU)

Abb. 19 Regelwerk Brandschadensanierung
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7 Literatur

Die nachfolgend aufgeführte Literatur wurde von den Autoren zur Erstellung 
dieser Schrift herangezogen.

 Gesetze, Verordnungen und Regeln

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgli-
che Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (Batteriegesetz – BattG)

 https://www.gesetze-im-internet.de/battg/BJNR158210009.html 

Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien  
(  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CE-
LEX:52020PC0798)

TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

 Publikationen der DGUV und der Unfallversicherungsträger

Bezugsquelle:  
Bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger und  
unter  www.dguv.de/publikationen

DGUV Information 213-012 „Gefahrgutbeförderung im PKW“
 www.dguv.de/publikationen > Webcode: p213012

DGUV Information 213-052 „Beförderung gefährlicher Güter“
 www.dguv.de/publikationen > Webcode: p213052

FBFHB-018 „Hinweise zum betrieblichen Brandschutz bei der Lagerung und 
Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus“

 www.dguv.de/publikationen > Webcode: p021507
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FBFHB-024 „Hinweise für die Brandbekämpfung von Lithium-Ionen-Akkus 
bei Fahrzeugbränden“

 www.dguv.de/publikationen > Webcode: p021551

FBHM-123 „Herstellung von Hochvoltspeichern“
 www.dguv.de/publikationen > Webcode: p022162

FBHM-124 „Umgang mit Hochvoltspeichern“
 www.dguv.de/publikationen > Webcode: p022163

Unfallgefahren Lithiumbatterien
 https://www.bg-verkehr.de/arbeitssicherheit-gesundheit/themen/ 

gefahrgut/unfallgefahren/lithiumbatterien 

Elektromobilität
 https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/2_The-

men/10_Verkehrs_Transportsicherheit/7_Elektromobilitaet/6_Elektromobi-
litaet_node.html

Elektro- und Hybridfahrzeuge 
Tipps und Infos zum sicheren Umgang und zur Pannenhilfe

 https://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere/The-
men/Verkehrs_und_Transportsicherheit/Pannenhilfe_an_Elektro_und_Hy-
bridfahrzeugen_Faltblatt.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
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Sicherheitshinweise zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus  
(Gemeinsame Veröffentlichung mit dem bvfa – Bundesverband Technischer 
Brandschutz e. V.)

 https://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/fachbereiche_dguv/
fb-fhb/brandschutz/sicherheitshinweise_loeschen_lithium_ionen_akkus.pdf 

Merkblatt für Einsatzkräfte „Einsatz an stationären Lithium-Solarstrom-
speichern: Hinweise für die Brandbekämpfung und technische Hilfe-
leistung“ (Gemeinsame Veröffentlichung mit dem BSW – Bundesverband 
Solarwirtschaft e. V.)

 https://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/BSW_Merkbl_
A5_2014-ohnePasser.pdf

 Behörden/Ämter

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
 www.bam.de

Damit Lithium-Batterien sicher unterwegs sind
 https://www.bam.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Energie/

Elektrische-Energiespeicher/damit-lithium-batterien-sicher-unterwegs-
sind.html

Checkliste Anforderungen für die Verfahrensfestlegung von Verpackun-
gen für defekte Lithium-Batterien, die beim Transport gefährlich reagieren 
 können.
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